
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH Telefon 0821/6500-6500 
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg Telefax 0821/6500-14415 
 

swa Erdgas Direkt Preisblatt
 gültig ab 1. Januar 2011
 

Für die unterschiedlichen Jahresverbräuche unserer Privatkunden bieten wir vier verschiedene  
swa Erdgas Direkt Preisgruppen an. 

Eintarifmessung Jahresverbrauch  
in kWh 

Verbrauchspreis  
pro kWh Grundpreis 

swa Erdgas Direkt 1 bis 4 048 7,04 Cent 3,27 Euro/Monat 

swa Erdgas Direkt 2 4 049 bis 12 837 5,96 Cent 6,92 Euro/Monat 

swa Erdgas Direkt 3 12 838 bis 35 057 5,45 Cent 12,40 Euro/Monat 

swa Erdgas Direkt 4 35 058 bis 250 000 5,28 Cent 17,26 Euro/Monat 

 
swa Erdgas Direkt wird für einen Verbrauch von bis zu 250 000 kWh oder einer maximalen Leistung 
von 130 kW angeboten. Am Ende eines Abrechnungsjahres werden Sie innerhalb der swa Erdgas 
Direkt Preisgruppen entsprechend dem tatsächlichen Jahresverbrauch rückwirkend in die für Sie 
günstigste Preisgruppe einstuft. Diese Einstufung errechnet sich aus den Nettopreisen. 
 
Abgaben und Steuern 
Die Preise enthalten die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von  derzeit 19 % auch die 
Konzessionsabgaben an die Gemeinden sowie die ab 1. Januar 2003 gültige Erdgassteuer von 0,55 
Cent je Kilowattstunde (netto). Nach der seit 1. September 2000 gültigen Preisangabenverordnung 
müssen wir den Verbrauchspreis in Cent je Kilowattstunden angeben. Auf Ihrem Zähler finden Sie 
weiterhin die Maßeinheit Betriebskubikmeter. Ein Betriebskubikmeter entspricht ca. 10,22 kWh. Die 
genaue Zustandszahl und der Abrechnungsbrennwert sind der Rechnung zu entnehmen. Die 
Bruttopreise sind aus den Nettopreisen errechnet und kaufmännisch auf zwei Stellen hinter dem 
Komma gerundet. 
 
Im Übrigen gelten die Preise für folgenden Betriebszustand: 957 mbar Luftdruck, 25 mbar Gasdruck, 
15 Grad Celsius Gastemperatur. Der Brennwert des Gases im Normzustand beträgt ca. 11,13 
kWh/m3. 
 
Die Grundpreise fallen auch dann an, wenn kein Erdgas abgenommen wird. Die oben genannten 
Preise gelten für Anschlusswerte bis einschließlich 71 Kilowatt. Bei Anschlusswerten über 71 Kilowatt 
werden je zusätzliche Kilowatt pro Monat verrechnet: 

Preisgruppe kW 

swa Erdgas Direkt 2 18,25 Cent/Monat 

swa Erdgas Direkt 3 30,44 Cent/Monat 

swa Erdgas Direkt 4 42,54 Cent/Monat 

 



 

Der grundpreispflichtige Anschlusswert wird aus der Summe der Nennleistungen aller gleichzeitig 
betriebenen Geräte ermittelt; dabei werden Bruchteile des Anschlusswertes auf ganze Kilowatt 
abgerundet. Sollten technische Vorrichtungen den gleichzeitigen Betrieb aller Geräte verhindern, 
werden nur die tatsächlich genutzten Nennleistungen berechnet. 
Der Messpreis für Erstzähler bis Größe G 25 ist im Grundpreis enthalten. Für größere und/oder 
zusätzliche Zähler werden die Messkosten analog dem Preisblatt „Dienstleistungen zu Messung und 
Abrechnung“ der Stadtwerke Netze GmbH weitergegeben  
(vgl. hierzu http://www.stadtwerkenetze.de/gas/messstellenbetrieb.php) 
 

Abweichend hierzu entstehen für weitere Zähler folgende Kosten pro Monat: 

Zähler G 4 und G 6 3,68 Euro 

 
Allgemeine Informationen 
Weitere Informationen, zum Beispiel zur Schlichtungsstelle oder zu Serviceleistungen, erhalten Sie 
unter www.stadtwerke-augsburg.de. 

 



Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse
Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen sowie im Internet etc. ist frei-
bleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt. Für den Fall
des Vertragsabschlusses im Internet stellt das Ausfüllen des Formulars ein Angebot
zum Abschluss eines Vertrages dar. Die per E-Mail übersandte Eingangsbestätigung
stellt keine Annahme des Angebots dar, sondern informiert lediglich über den Eingang
des Angebots. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform (auch
E-Mail) unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche
Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen
(Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht
Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine vertrag-
lich benannte Entnahmestelle (siehe Ziff. 1 des Auftrages). Entnahmestelle ist die
Eigentumsgrenze des auf die (ggf. jeweilige) Messstelle bezogenen Netzanschlusses.
Messstelle ist der Ort an dem der Gasfluss messtechnisch erfasst wird.
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist der
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber, vgl. Ziff. 9. Der Lieferant ist weiter
von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der
Lieferant an der Lieferung und/oder dem Bezug von Erdgas aufgrund höherer Gewalt
oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich ist oder
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Anteilige
Preisberechnung
Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des zuständigen
Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom
Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf Verlangen
des Lieferanten oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der
Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können
die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können
der Lieferant und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen
Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden, dies gilt auch dann, wenn der Kunde
eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur
Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss minde-
stens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugäng-
lich sind. Wenn der Kunde den Zutritt verweigert oder behindert, ist er dem Lieferanten
zum Ersatz der dadurch entstandenen Kosten verpflichtet. Bei einer pauschalen
Berechnung der Kosten ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
Der Lieferant kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der
Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs
nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der vorange-
gangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs.
3 EnWG bleiben unberührt.
Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate
nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom
Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich
eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen
Belieferung, so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet
bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des
Kunden nach § 40 Abs. 3 EnWG bleiben unberührt.
Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle gemäß durch eine Eichbehörde oder
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlas-
sen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages
festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte),
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nach-
entrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser
Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit
Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre beschränkt.
Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt
die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenantei-
lig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können
entsprechend angepasst werden.
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Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung,
Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im
Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag zu zahlen.
Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den
Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten
konkret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich gerin-
ger als die Pauschale.
Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht oder sofern der in der Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersicht-
lichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung ver-
langt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.
Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
Vorauszahlung
Der Lieferant ist berechtigt, für den Gasverbrauch des Kunden in angemessener Höhe
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt (frühestens jedoch zu Beginn der Lieferung).
Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt die für einen Zeitraum von zwei
Liefermonaten zu leistenden Zahlungen und ergibt sich aus dem durchschnittlichen
Verbrauch für zwei Liefermonate des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum beste-
hen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuel-
len Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils
nächsten vom Kunden nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet.
Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine
Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag
unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld-
oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassesysteme einrichten.
Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-
legte Belastungen
Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem Arbeitspreis gemäß dem
Preisblatt zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb und
Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden – sowie
für die Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt sowie
die Konzessionsabgaben. Die im Preisblatt genannten Preise sind Bruttopreise ein-
schließlich der auf den Vertragsgegenstand entfallenden Steuern, insbesondere der
Erdgassteuer sowie der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
Die Preise nach Ziff. 6.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Energiesteuer (derzeit:
0,55 ct/ kWh) sowie – auf diese Nettopreise und die Energiesteuer – Umsatzsteuer
(derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze,
ändern sich die Bruttopreise entsprechend.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätz-
lichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten
an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder
die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe
ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen
Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zuge-
ordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende
Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Eine
Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde
wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Ziff. 6.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 6.3 weitergegebenen
Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant
zu einer Weitergabe verpflichtet.
Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung
von Erdgas nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche
Belastung (d. h. keine Bußgelder o. Ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat.
Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden Preise – mit
Ausnahme der gesondert nach Ziff. 6.2 an den Kunden weitergegebenen Energie- und
Umsatzsteuer – darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten
anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder
Ermäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die Kosten für die Beschaffung
von Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder sonstige Änderungen der
energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten
Kostensituation führen (z. B. durch die Einführung von Netzzugangsentgelten für
Einspeisungen). Der Lieferant wird bei Ausübung seines billigen Ermessens die jeweili-
gen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für
den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als
Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur
zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Änderungen spätestens
sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde
mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. Hierauf
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wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über die
aktuellen Preise unter Telefon: 0821/6500-6500 und im Internet unter
www.stadtwerke-augsburg.de erhalten.
Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV,
GasNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der
Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss
durch unvorhersehbare Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren kon-
kreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/ oder diesen Bedingungen
entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages
entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die
nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der
Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise –
insoweit anzupassen und/ oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenz-
verhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/ oder der Ausgleich entstandener
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erfor-
derlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).
Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind
nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant
dem Kunden die Anpassung spätestens zwei Monate vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten
Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Gas
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwen-
det (»Gasdiebstahl«).
Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens EUR 100,- inklusive
Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach
Ziff. 5.1 ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages
bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstan-
det hat oder die aus einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dem
Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und der
Beginn der Unterbrechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung angekün-
digt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der
Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung
zwingend entgegenstehen, unverzüglich schriftlich hinweisen.
Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom
Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand
oder pauschal nach der geltenden Preisregelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler
Berechnung hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden
oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wiederherge-
stellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.
Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die
Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die
Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 8.2 wiederholt vorliegen und, im Fall des
Zahlungsverzugs, dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.
Haftung
Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der
Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu
machen (§ 18 NDAV).
Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammen-
hängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die
haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder ken-
nen musste, hätte voraussehen müssen.
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Umzug / Übertragung des Vertrags
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug innerhalb einer Frist von einem
Monat nach seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – an der neuen
Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum
Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.
Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mit-
geteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen
Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unter-
breitet dem Kunden für die neue Lieferanschrift in diesem Fall gerne ein neues Angebot über
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die Belieferung mit Erdgas. Ungeachtet dessen ist der Kunde bei einem Umzug inner-
halb des Gebietes des bisherigen Netzbetreibers berechtigt, den Vertrag mit einer
Frist von zwei Wochen auf das Ende eines Kalendermonats in Textform zu kündigen.
Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die dieser zu ver-
treten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen
Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen
muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt
ist, nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur
unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt.
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit
auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde
zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht
Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und
Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in
der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine Übertragung der
Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des
Lieferanten nach § 7 EnWG handelt.
Vertragsstrafe
Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der
Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer
täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn
Stunden nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.
Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden
Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht
nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der
Ziff. 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate
betragen darf, erhoben werden.
Datenschutz / Widerspruchsrecht
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.
Der Kunde kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem
Lieferanten widersprechen.
Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten sind beim örtlichen
Netzbetreiber erhältlich.
Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des
vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die
er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte
Verbrauch anzugeben.
Streitbeilegungsverfahren
Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen)
sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher)
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die Qualität der Leistungen des
Lieferanten betreffen, sind zu richten an: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1,
86152 Augsburg. Per Telefon unter der Telefonnummer 0821/6500-6500 oder per E-Mail an
die E-Mailadresse: kundencenter@stawa.de
Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen. Ein sol-
cher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht
spätestens nach vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu
beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: Schlichtungsstelle Energie e.V.,
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefonnummer 030/2757240-0,
E-Mailadresse: info@schlichtungsstelle-energie.de oder im Internet unter
www.schlichtungsstelle-energie.de
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach
8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr -
15:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
Schlussbestimmungen / Gerichtsstand
Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtliche Sondervermögen ist Augsburg. Das
Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
Energiesteuer-Hinweis
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der
Energiesteuer-Durchführungsverordnung:
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei
denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer-
und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges
Hauptzollamt.“
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH für swa Erdgas Direkt.  
Stand: Februar 2010 

 

1. Vertragsgegenstand 

In Ergänzung zu den vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erdgas Sonderverträge 
im Standardlastprofil stellen die vorliegenden Bedingungen Sonderbedingungen dar. 

1.1 Die Stadtwerke Augsburg stellen den Kunden in ihrem Versorgungsgebiet swa Erdgas Direkt zu den 
nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung. swa Erdgas Direkt kann von allen Kunden im 
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH in Anspruch genommen werden. swa 
Erdgas Direkt wird für einen Verbrauch von bis zu 250 000 kWh oder einer maximalen Leistung von 
130 kW angeboten. 

1.2 Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche online abwickelbaren Vorgänge in Bezug auf den gewählten 
Tarif im Kundenportal der Stadtwerke Augsburg abzuwickeln. 

2. Abnahme und Preis 

Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an 
Erdgas an die oben genannte Lieferanschrift. Qualität und Übergabedruck werden im 
Netzanschlussvertrag geregelt. Derzeit entspricht das gelieferte Erdgas dem DVGW Arbeitsblatt 
G 260 der Gruppe (H) mit einem – unter Berücksichtigung der nach den anerkannten Regeln der 
Technik zulässigen Schwankungsbreiten – durchschnittlichen Brennwert von ca. H0 n = 11,1 
kWh/m³. Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an 
Erdgas und zur Zahlung des Entgelts gemäß dem Preisblatt – swa Erdgas Direkt. 

3. Annahme, Laufzeit, Kündigung 

Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch die Stadtwerke 
Augsburg Energie GmbH (im Folgenden Lieferant genannt) im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen angenommen ist. Mit der Annahme teilt der Lieferant dem Kunden den 
Lieferbeginn gemäß Ziffer 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit, der vom gewünschten 
Lieferbeginn abweichen kann. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Ungeachtet besonderer 
Kündigungsrechte gemäß den beigefügten AGB kann der Vertrag von jedem Vertragspartner mit 
einer Frist von sechs Wochen auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum Ablauf des ersten Liefermonats. Die Kündigung bedarf der Textform. 

4. Datenaustausch mit der SCHUFA/Bonitätsprüfung 

Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant der für seinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft 
Daten für die Beantwortung, die Aufnahme und Beendigung des Erdgasliefervertrages übermittelt 
und Auskünfte über ihn von der SCHUFA erhält. 

Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei gewahrt. 

5. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und 
Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Erdgasversorgers 
erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der 
Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem 
bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über 
die Durchführung des Messstellenbetriebs und/ oder der Messung. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung 
zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei 
diesem Dritten. 

6. Sonstige Vereinbarungen 

6.1 Ändert sich die technische Umsetzung innerhalb des Kundenportals, so ist die Stadtwerke Augsburg 
Energie GmbH berechtigt, diese nach Ablauf von 3 Monaten seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
auf das Vertragsverhältnis anzuwenden, wenn der Kunde über diese Änderung zeitnah per Post 
oder per E-Mail benachrichtigt wird. Darüber hinaus wird die Änderung auch im Internet 
veröffentlicht. Innerhalb einer Frist von einem Monat zum Monatsende vor In-Kraft-Treten der neuen 
Bedingungen kann der Kunde das Vertragsverhältnis in Textform kündigen. 

 

 



6.2 Schriftliche Erklärungen, auch per E-Mail, zum Vertragsabschluss, zur Vertragsänderung oder 
–beendigung bedürfen keiner Unterschrift, wenn sie vorgedruckt oder mit automatischen 
Einrichtungen ausgefertigt sind. 

6.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so soll dies nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge haben. Vielmehr werden die Vertragspartner sich 
bemühen, die unwirksame Regelung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst 
gleichkommende rechtswirksame Regelung zu ersetzen. 

6.4 Bestandteil dieser Bedingungen ist die Zusatzvereinbarung – „Elektronische Lieferrechnung“. 
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Zusatzvereinbarung – „Elektronische Lieferrechnung“. Stand: Februar 2010 

 
1. Vertragsgegenstand 

Mit Abschluss dieser Zusatzvereinbarung erhält der Kunde die Abrechnung der Energie- und 
Wasserlieferungen für das ausgewählte Vertragskonto als elektronische Rechnung (PDF-Datei im 
Kundenportal der Stadtwerke Augsburg). Gleichzeitig entfällt damit eine gedruckte Rechnung. 

Die elektronische Rechnung oder die Information zum Abrufen der Rechnung im Kundenportal 
erhält der Kunde als E-Mail. 

Sofern der Kunde eine unterjährige Rechnung wählt, ist er verpflichtet, bei monatlicher Abrechnung 
den Zählerstand des letzten Tages des Abrechnungsmonats, bei vierteljährlicher Abrechnung den 
Zählerstand des letzten Tages des dritten Abrechnungsmonats, bei halbjährlicher Abrechnung den 
Zählerstand des letzten Tages des sechsten Abrechnungsmonats bis zum dritten Werktag des 
Folgemonats – nach Aufforderung durch die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH – mitzuteilen. 
Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nach Erhalt der Aufforderung nicht nach, ist die Stadtwerke 
Augsburg Energie GmbH nach §11 Abs. 3 GasGVV berechtigt, den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen. Nach zwei 
Schätzungen ist die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH berechtigt, die Ablesung durch einen 
Beauftragten durchführen zu lassen, wodurch zusätzliche Kosten entstehen, die dem Kunden 
gesondert in Rechnung gestellt werden. 

Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Monats (monatliche Abrechnung, d. 
h. jeweils zum 1. eines Monats), eines Kalendervierteljahres (vierteljährliche Abrechnung, d. h. zum 
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober) oder eines Kalenderhalbjahres (halbjährliche Abrechnung, 
d. h. zum 1. Januar und 1. Juli) aufgenommen werden. 

2. Voraussetzung 

Diese Zusatzvereinbarung gilt für alle im Kundenportal ausgewählten Energie- und 
Wasserlieferungen eines Vertragskontos. 

Die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH wird die PDF-Rechnung an die angegebene E-Mail-
Adresse des Kunden versenden bzw. dem Kunden per E-Mail mitteilen, dass seine Rechnung im 
Kundenportal zur Verfügung steht. Der Kunde sorgt für die Gültigkeit der E-Mail-Adresse. 

Der Kunde ist verantwortlich, dass er über die notwendigen Programme zum Öffnen und 
Weiterverarbeiten des ausgewählten Dateiformats verfügt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die 
Rechnung von ihm empfangen werden kann. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Rechnung 
nicht durch einen Spam-Filter abgefangen wird sowie dass genügend freier Speicherplatz in seinem 
E-Mail-Postfach zur Verfügung steht. 

Der Kunde hat der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH jede Änderung seiner E-Mail-Adresse, 
Telefon- oder Fax-Nummer unverzüglich im Kundenportal mitzuteilen. 

3. Entgeltregelung 

Eine Rechnungskopie in gedruckter Form kann vom Kunden gegen ein Entgelt von zurzeit 
11,90 Euro brutto je Rechnung angefordert werden. 

4. Laufzeit der Zusatzvereinbarung 

Diese Zusatzvereinbarung gilt unbefristet und ist sofort ab Auswahl im Kundenportal gültig. Sie kann 
durch die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden. Der Kunde kann die Zusendung der elektronischen Rechnung bis spätestens 
einen Monat vor der nächsten für sein Vertragskonto angesetzten Jahresabrechnung per E-Mail an 
onlineservice@stawa.de abbestellen. Bei Verträgen, für die die elektronische Rechnung 
Abschlussbedingung ist (z.B. Stadtwerke Strom Direkt, Stadtwerke Erdgas Direkt) kann eine 
Abbestellung der elektronischen Rechnung im Kundenportal erst nach Kündigung des Vertrages 
erfolgen. Mit Beendigung aller Energie- und Wasserlieferungsverträge zwischen der Stadtwerke 
Augsburg Energie GmbH und dem Kunden endet auch diese Vereinbarung. 

5. Sonstige Vereinbarungen 

Diese Zusatzvereinbarung gilt nur für online abschließbare Verträge. 

Soweit im Vorstehenden nichts anderes vereinbart ist, gelten weiterhin die Bestimmungen der 
bestehenden Energie- und Wasserlieferverträge. 




